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ENTGELT FÜR DEN MESSDIENST 
GÜLTIG AB 1. JANUAR 2025 

 

• der erzeugten Energie 

• der erzeugten Energie, wenn mehrere Erzeugungsanlagen einen 

einzigen Anschlusspunkt gemeinsam nutzen 

• der eingespeisten Energie 

  



Die in diesem Dokument von der Energie-Werk Prad Genossenschaft festgelegten Entgelte 

gelten auch für den Fall, dass mehrere Erzeugungsanlagen einen gemeinsamen Anschlusspunkt 

nutzen. 

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Jahre und verlängert sich anschließend jährlich. 

Eine Kündigung ist nur jährlich möglich und muss mit einer Frist von mindestens drei Monaten 

vor dem Ablaufdatum mitgeteilt werden. 

Bei einer Servicedauer von weniger als drei Jahren wird ein Entgelt für den Ausbau der 

Messeinrichtung in Höhe von 150 Euro zzgl. MwSt. erhoben. 

Für die Festlegung des Messentgelts ist die Anschlussspannungsebene maßgeblich. 

 

ENTGELT FÜR DEN MESSDIENST – NIEDERSPANNUNG (NS) 

Anschluss in Niederspannung (NS) – Erzeugung* 

 Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 20 kW, in Betrieb genommen bis zum 

26. August 2012: 

Das Entgelt setzt sich wie folgt zusammen: 

a) Bescha+ung und Installation der Messeinrichtung:    160 Euro/Jahr 

b) Wartung der Messeinrichtung:       140 Euro/Jahr 

c) TIME-MIS-Entgelt (RAV) gemäß Art. 12 Anhang B Beschluss 654/2015/R/eel: Euro TIME 

Die Gesamtkosten für Lieferung, Installation, Wartung, Ablesung und Registrierung der 

Messdaten betragen 300 Euro + TIME-Entgelt + MwSt. pro Jahr. 

Die vorbereitenden Installationsarbeiten gehen zu Lasten des Kunden. Der Messdienst setzt das 

Vorhandensein eines GSM/GPRS-Signals am Installationsort der Messeinrichtung und/oder die 

Möglichkeit der Datenübertragung über DLC (Distribution Line Carrier) über das 

Stromverteilkabel voraus. 

Die jährlichen Entgelte beinhalten nicht die Leistungen für Installation und Wartung der für den 

Betrieb der Messeinrichtung erforderlichen Stromwandler.  

* Die jährlichen Entgelte gelten auch für Speicheranlagen. 

 

Anschluss in Niederspannung (NS) – Einspeisung 

 Anlagen mit einer Nennleistung größer 20 kW, in Betrieb genommen nach dem 26. 

August 2012: 

Das Entgelt setzt sich wie folgt zusammen: 

a) Bescha+ung und Installation der Messeinrichtung:    160 Euro/Jahr 

b) Wartung der Messeinrichtung:       140 Euro/Jahr 

Die Gesamtkosten für Lieferung, Installation, Wartung, Ablesung und Registrierung der 

Messdaten betragen 300 Euro + MwSt. pro Jahr. 

 



Das Entgelt beinhaltet die MIS-Komponente (RAV) gemäß Art. 12 Anhang B des Beschlusses 

654/2015/R/eel. 

Die vorbereitenden Installationsarbeiten gehen zu Lasten des Kunden.Der Messdienst setzt das 

Vorhandensein eines GSM/GPRS-Signals am Installationsort der Messeinrichtung und/oder die 

Möglichkeit der Datenübertragung über DLC über das Stromverteilkabel voraus. 

Die jährlichen Entgelte beinhalten nicht die Leistungen für Installation und Wartung der für den 

Betrieb der Messeinrichtung erforderlichen Stromwandler. 

 

 Anlagen mit einer Nennleistung bis 20 kW 

Das Entgelt beinhaltet die MIS-Komponente (RAV-INS) gemäß Art. 12 Anhang B des 

Beschlusses 654/2015/R/eel. 

 

ENTGELT FÜR DEN MESSDIENST – MITTELSPANNUNG (MS) 

 Anschluss in Mittelspannung (MS) 

Das Entgelt setzt sich wie folgt zusammen: 

a) Bescha+ung und Installation der Messeinrichtung:    220 Euro/Jahr 

b) Wartung der Messeinrichtung:       180 Euro/Jahr 

Das jährliche Entgelt pro Messpunkt beträgt 400 Euro + MwSt. 

Das Entgelt beinhaltet die MIS-Komponente (RAV) gemäß Art. 12 Anhang B des Beschlusses 

654/2015/R/eel. 

Die vorbereitenden Installationsarbeiten gehen zu Lasten des Kunden. 

Der Messdienst setzt das Vorhandensein eines GSM/GPRS-Signals am Installationsort der 

Messeinrichtung voraus. 

Die jährlichen Entgelte für Generatoren mit einer Spannung ungleich 400 V beinhalten nicht die 

Leistungen für Installation und Wartung der Spannungs- und Stromwandler (TA, TV), die für 

den Betrieb der Messeinrichtung erforderlich sind. 

 

 Entgelt für Strom- und Spannungswandler (MS) 

Der Service für Installation und Wartung der Strom- und Spannungswandler beträgt: 

• 1.600 Euro + MwSt. für Anlagen in Mittelspannung (MS) 

Der Betrag ist bei der Erstinstallation zu entrichten. 

Die für die Unterbringung der Messeinrichtungen erforderlichen vorbereitenden 

Installationsarbeiten gehen zu Lasten des Erzeugerkunden. 

➢ Die Eichung/Zertifizierung der Messung zu steuerlichen Zwecken ist nicht Bestandteil des 

Messdienstes und muss – sofern von den zuständigen Ämtern der Zollagentur (UTF) verlangt – 

vom Erzeuger selbst vorgenommen werden. 


